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®ie Drganifation foïcEjer KoüeftioauSfteüungen mufj
'

unb fann aüein nur Fachoerbänben ober beren ©efttonen
ober einer ©ruppe oon fjanbroerfern überlaffen bleiben.
3mmerf)tn finb bie unterzeichneten ©teilen ju jeber SluS»

fünft unb Beratung jeberjeit bereit unb fef)en bezüglichen
Slnfragen gerne entgegen. Vorläufige Slnmelbungen
für biefe Untergruppen — foroeit eS fiel) um Koüeftio»
auSfteüungen haubelt — finb foHeftio buret) Verbänbe,
©eftionen, Vereine k. an baS ©ruppenfomitee einzu»

fenben. ®efinitioe Slnmelbungen finb in jmei ©jemp'aren
an bie „©chroeizerifcheSanbeSauSfteüung in Vern" zurichten.

®ie Untergruppen II a—f foüen in einheitlich auSge»

ftatteten SluSfieüungShallen nach binent beftimmten Ver»
teilungéplan, ben baS Komitee auf ©runb ber Slnmel»

bungen aufarbeitet, oorteilhaft unb überficf)tlich zur ®ar=
fieüung gelangen. VefonberS h^öorragenbe Arbeiten
biefer Untergruppe fönnen angenehme Unterbrechung in
bie fRaumfunftauSfteüung bringen.

®amit nun bem ©ruppenfomitee bie SRoglidjfeit ge=

boten ift, bie gefamte SluSfteüung innerhalb ber 21. ©ruppe
toürbig unb bebeutenb jü geftalten, ben erforberlict)en
Vlat) frühzeitig ju befiimmen unb auch ^ KotteftioauS»
fieller beS im ^Reglement für bie SluSfteüer geroäbrleifteten
Rabatts auf ben ißlahgebühren bei frühzeitiger
ülnmelbung teilhaftig merben zu laffen, finb bie prooi»
forifchen Slnmelbungen an baS ©ruppenfomitee, bezro. an
bie unterzeichnete ©teile unbebtngt bis fpäteftenS zum
15. Dftober 1912 einzureichen. Vur bann ift eS mög»
lief), bie befinitioen Slnmelbungen auf ben oon ber SluS»

fteüungSleitung oorgefehenen Dermin, alfo auf ben
31. Dftober 1912, zu erhalten. Vicht rechtzeitig ein»

laufenbe Slnmelbungen merben erft nach ben rechtzeitigen
berücfficljtigt.

®aS ©ruppenfomitee toirb an fjanb ber eingegangenen
befinitioen Slnmelbungen oon ©inzel» unb KoüeftioauS»
fteßern unb ber proeiforifefjen Slnmelbungen ber ©ruppen»
JMeftioauSfteüung ber 1. Untergruppe unb ber freien
SMeftioauSfieüungen ber IL Untergruppe ben allgemeinen
SiSpofitionSplan ber ©ruppe aufarbeiten, toorauf bie

prooiforifchen Slnmelbungen buref) befinitioe zu erfetjen finb.
®as ©ruppenfomitee ift zu ber Überzeugung gelangt,

bop bie fjntereffen ber SluSfteüer am oorteilhafteften ge»

roahrt merben buref) oorzüglich unb einheitlich organifierte
KoüeftioauSfteüungen nach oben bargelegtem Programm.
SBir gelangen 'Deshalb mit einem mannen Stpoell an
fämtlidtje $ntereffenten, foroohl an ©inzelauSfteüer als
an Vereine unb gacfjoerbanbe ober beten ©eftionen,
nach Kräften für baS Fuftanbefommen pon KoüeftioauS»
ftellungen zu roirfen. 9Bir zmeifeln nicE)t baran, baff bie

Slnmelbung zur SluSfteüung in unferer ©ruppe eine fef)r
Kge fein roirb, ba bereit# eine Sinzahl Slnfragen an unS
erging. SBir fönnen besfyalb nicht bringenb genug auf
bie Vorteile einer rafchen Slnmelbung zur Veteiligung an
ber SluSfteüung in unferer ©ruppe aufmerffam machen.
®aburcf) merben bie Vorarbeiten bes Komitees ganz er»
heblicf) erleichtert unb beren prompte ©rlebigung ermög»
licht.

®ie fRaumfunfi SluSfieüung im befonbern foüte auf
ber SanbeSausfieüung eine Slttraftion bilben. ©in glücf»
li^ef ©elingen unfereS ißtaneS ift aber allein oon ben
Slusfieüern unb beren regen unb begeifterten Teilnahme
abhängig. ®tefe hüben Qntereffe unb lebhafte ®ätigfeit

bie fcfjöne unb banfbare Slufgabe zu entfaltem 3n
^erbanben unb Vereinen ift umgehenb bie Veteiligung
an ber SluSfteüung zur Sprache zu bringen unb finb
wfcfjlüffe zu faffen.

®ie IRaumfunft»SluSfteüung mie auch bie anbern
KoHeftioauSftetlungen bilben für bie SluSfteüer bie benf»
bar oorteilhaftefte (Gelegenheit, ihre ©rzeugniffe Fachleuten
unb bem fief) für SBofinungsfunfi immer lebhafter inter»

effierenben ißublifum beS ganzen SanbeS zu geigert unb
oon ber SeiftungSfähigfeit unferer einheimifdhen Fnbuftrie
ßeugnis abzulegen. ®ie SanbeSausfieüung bietet eine
auffergemöhnliche ©elegenheit, ben VeroeiS zu erbringen,
baff mir auf otelett ©ebieten nicht mehr oom SluSlanb
abhängig finb, roohin heute leiber noef) immer zahlreiche
unb einträgliche Slufträge raanbern,

®as ©ruppenfomitee ftellt ftcl) zur Slufgabe, auf bem

ganzen umfangreichen ©ebiet ber SBohnungSfunft unb
»auSftattung bem 3luSfteüungSbefucf)er eine roirflicE) oor»
bilbliche, einroanbfreie Slrbeit oor Slugen zu führen. Sieben
ber Söiebergabe mannigfaltiger, hiftorifdher ©tilräume
erftreben mir bie SluSfteüung oorbilblicf) gefchmacfooüer
IRäume, bie bem ©eifte unferer ßeit unb bem ©flatter
unfereS SanbeS entfprecfjen.

©S follen bie Vebürfniffe ber Vemittelten mie ber
Unbemittelten, grofje rote befcheibene Slnfprüche berücf»

fichtigt merben. Dualität, Qmecfmäjjigfeit unb Formen»
fchönheit foüen bie ®eoife eines jeben SluSfteüerS fein.

Können aüe biefe Slnfprüche erfüüt merben, fo bürfen
mir uns zur Hoffnung berechtigt fühlen, baff nach einer
folchen eimoanbfrei burchgeführten Sluefteüung bem fünftle»
rifdhen unb gefc£)äftlichen Seben auf bem ©ebiete ber
SRöbeltnbuftrie unb be§ gefamten SBohnungsausbaueS
neuer SluffÇhroung erblüht.

2Bir roieberholen im ooüen Fntereffe ber SluSfteüer
nochmals bie bringenbe Vitte um eine rege unb prompte
Veteiligung unb um ©inreiChung ber prooiforifchen in»
melbungen bis fpäteftenS 15. Dftober 1912.

Für baS Komitee ber 21. ©ruppe:
®er fßräfibent: ^anS Klaufer, Slrchiteft.

©ammelftellen:
Dftfchmeiz: J^err 31. Silber, ßentralfefretär ber ©e=

noffenfdhaft: Verbanb fchroeizer. ©chretnermeifter unb
SJlöbelfabrifanten, ©t. Fiben»@t. ©aüen III.

ßentralf^meiz: £err ^ugo SBagner, Viefenroeg 10,
Vern.

Vßeftfchroeiz: ©err Fréb. 9Betti=^eer, ancien chef de
la maison fpeer»©ramer & ®ie., Saufanne.

Hrbeiterbeweflungen.
Vom ©düoffwftoit in Vern mirb bem „Vunb"

folgenbeS getrieben :

Über bte zroeite oerfloffene ©treifrooche ift nicht gerabe
oiel zu berichten. ®ie ©chlofferarbeiten merben oon ben
Verner ©chloffermeiftern ausgeführt mie oor bem ©treif,
unb roenn ber eine ober anbere momentan auch menig
Seute hat, fo mirb ihm oon ben fchroetzerifchen Koüegen
in oerbanfenSroerter SOBeife ausgeholfen. Vor benjenigen
SBerfftätten, roo SlrbeitSmiüige ihren Veruf in ©hren
ausüben, fteüen fich bie ©treifenben auf, um ihrer be=

fannten SlufflärungSarbeit obzuliegen. Verfchiebenen Sir»

beitern ift baS |>erumftehen ganz unb gar oerleibet unb
fie mürben gerne bie Slrbeit roieber aufnehmen, menn fie
nicht gezroungen roorben mären, bie untenfteïjenbe Ver»
pflichtung zu untertreiben :

Verpflichtung:
®er Unterzeichnete oerpflichtet fich bem ©chmeizerifchen

SRetaüarbeiteroerbanb in Vern (Kapeüenftrafse 6) unb
feinen SRttunterzeichnern biefer Verpflichtungsurfunbe
gegenüber zu folgenbem:

§ 1. ©ämtliche Unterzeichnete, befdjäftigt in ben
©chlofferroerfftätten ber ©tabt Vern unb Umgebung,
oerpflichten fief), auf ben 7. September 1912 ihre Kün»
bigung einzureichen unb bie Slrbeit auf btefen Sag ein»
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Die Organisation solcher Kollektivausstellungen muß
'

und kann allein nur Fachverbänden oder deren Sektionen
oder einer Gruppe von Handwerkern überlassen bleiben.

Immerhin sind die unterzeichneten Stellen zu jeder Aus-
kunft und Beratung jederzeit bereit und sehen bezüglichen
Anfragen gerne entgegen. Vorläufige Anmeldungen
für diese Untergruppen — soweit es sich um Kollektiv-
ausstellungen handelt — sind kollektiv durch Verbände,
Sektionen, Vereine :c. an das Gruppenkomitee einzu-
senden. Definitive Anmeldungen sind in zwei Exemplaren
an die „Schweizerische Landesausstellung in Bern" zurichten.

Die Untergruppen lia-1 sollen in einheitlich ausge-
statteten Ausstellungshallen nach einem bestimmten Ver-
teilungsplan, den das Komitee auf Grund der Anmel-
düngen ausarbeitet, vorteilhaft und übersichtlich zur Dar-
stellung gelangen. Besonders hervorragende Arbeiten
dieser Untergruppe können angenehme Unterbrechung in
die Raumkunstansstellung bringen.

Damit nun dem Gruppenkomitee die Möglichkeit ge-
boten ist, die gesamte Ausstellung innerhalb der 21. Gruppe
würdig und bedeutend zü gestalten, den erforderlichen
Platz frühzeitig zu bestimmen und auch die Kollektivaus-
steller des im Reglement für die Aussteller gewährleisteten
Rabatts aus den Platzgebühren bei frühzeitiger
Anmeldung teilhaftig werden zu lassen, sind die provi-
sorischen Anmeldungen an das Gruppenkomitee, bezw. an
die unterzeichnete Stelle unbedingt bis spätestens zum
15. Oktober 1912 einzureichen. Nur dann ist es mög-
lich, die definitiven Anmeldungen auf den von der Aus-
stellungsleitung vorgesehenen Termin, also auf den
31. Oktober 1912, zu erhalten. Nicht rechtzeitig ein-
laufende Anmeldungen werden erst nach den rechtzeitigen
berücksichtigt.

Das Gruppenkomitee wird an Hand der eingegangenen
definitiven Anmeldungen von Einzel- und Kollektioaus-
stellern und der provisorischen Anmeldungen der Gruppen-
Kollektivausstellung der 1. Untergruppe und der freien
Kollektivausstellungen der II. Untergruppe den allgemeinen
Dispositionsplan der Gruppe ausarbeiten, worauf die

provisorischen Anmeldungen durch definitive zu ersetzen sind.
Das Gruppenkomitee ist zu der Überzeugung gelangt,

daß die Interessen der Aussteller am vorteilhaftesten ge-
wahrt werden durch vorzüglich und einheitlich organisierte
Kollektivausstellungen nach oben dargelegtem Programm.
Wir gelangen deshalb mit einem warmen Apoell an
sämtliche Interessenten, sowohl an Einzelaussteller als
an Vereine und Fachverbände oder deren Sektionen,
nach Kräften für das Zustandekommen von Kollektioaus-
stellnngen zu wirken. Wir zweifeln nicht daran, daß die

Anmeldung zur Ausstellung in unserer Gruppe eine sehr
rege sein wird, da bereits eine Anzahl Anfragen an uns
erging. Wir können deshalb nicht dringend genug auf
die Vorteile einer raschen Anmeldung zur Beteiligung an
der Ausstellung in unserer Gruppe aufmerksam machen.
Dadurch werden die Vorarbeiten des Komitees ganz er-
heblich erleichtert und deren prompte Erledigung ermög-
licht.

Die Raumkunst Ausstellung im besondern sollte auf
der Landesausstellung eine Attraktion bilden. Ein glück-
liches Gelingen unseres Planes ist aber allein von den
Ausstellern und deren regen und begeisterten Teilnahme
abhängig. Diese haben Interesse und lebhafte Tätigkeit
Mr die schöne und dankbare Aufgabe zu entfalten. In
Verbänden und Vereinen ist umgehend die Beteiligung
an der Ausstellung zur Sprache zu bringen und sind
Beschlüsse zu fassen.

Die Raumkunst-Ausstellung wie auch die andern
Kollektivausstellungen bilden für die Aussteller die denk-
bar vorteilhafteste Gelegenheit, ihre Erzeugnisse Fachleuten
und dem sich für Wohnungskunst immer lebhafter inter-

essierenden Publikum des ganzen Landes zu zeigen und
von der Leistungsfähigkeit unserer einheimischen Industrie
Zeugnis abzulegen. Die Landesausstellung bietet eine
außergewöhnliche Gelegenheit, den Beweis zu erbringen,
daß wir auf vielen Gebieten nicht mehr vom Ausland
abhängig sind, wohin heute leider noch immer zahlreiche
und einträgliche Aufträge wandern.

Das Gruppenkomitee stellt sich zur Aufgabe, auf dem

ganzen umfangreichen Gebiet der Wohnungskunst und
-ausstattung dem Ausstellungsbesucher eine wirklich vor-
bildliche, einwandfreie Arbeit vor Augen zu führen. Neben
der Wiedergabe mannigfaltiger, historischer Stilräume
erstreben wir die Ausstellung vorbildlich geschmackvoller
Räume, die dem Geiste unserer Zeit und dem Charakter
unseres Landes entsprechen.

Es sollen die Bedürfnisse der Bemittelten wie der
Unbemittelten, große wie bescheidene Ansprüche berück-

sichtigt werden. Qualität, Zweckmäßigkeit und Formen-
schönheit sollen die Devise eines jeden Ausstellers sein.

Können alle diese Ansprüche erfüllt werden, so dürfen
wir uns zur Hoffnung berechtigt fühlen, daß nach einer
solchen einwandfrei durchgeführten Ausstellung dem künstle-
rischen und geschäftlichen Leben auf dem Gebiete der
Möbelindustrie und des gesamten Wohnungsausbaues
neuer Aufschwung erblüht.

Wir wiederholen im vollen Interesse der Aussteller
nochmals die dringende Bitte um eine rege und prompte
Beteiligung und um Einreichung der provisorischen An-
Meldungen bis spätestens 15. Oktober 1912.

Für das Komitee der 21. Gruppe:
Der Präsident: Hans Klauser, Architekt.

Sammelstellen:
Ostschweiz: Herr A. Alder, Zentralsekretär der Ge-

noffenschast: Verband schweizer. Schreinermeister und
Möbelfabrikanten, St. Juden-St. Gallen III.

Zentralschweiz: Herr Hugo Wagner, Niesenweg 10,
Bern.

Westschweiz: Herr Fröd. Welti-Heer, aneivii àk äs
la mui80n Heer-Cramer K, Cie., Lausanne.

Hrbe»erbe«eg«ngen.
Vom Schlosserstreik in Bern wird dem „Bund"

folgendes geschrieben:
Über die zweite verflossene Streikwoche ist nicht gerade

viel zu berichten. Die Schlosserarbeiten werden von den
Berner Schloffermeistern ausgeführt wie vor dem Streik,
und wenn der eine oder andere momentan auch wenig
Leute hat, so wird ihm von den schweizerischen Kollegen
in verdankenswerter Weise ausgeholfen. Vor denjenigen
Werkstätten, wo Arbeitswillige ihren Beruf in Ehren
ausüben, stellen sich die Streikenden auf, um ihrer be-

kannten Aufklärungsarbeit obzuliegen. Verschiedenen Ar-
beitern ist das Herumstehen ganz und gar verleidet und
sie würden gerne die Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie

nicht gezwungen worden wären, die untenstehende Ver-
pflichtung zu unterschreiben:

Verpflichtung:
Der Unterzeichnete verpflichtet sich dem Schweizerischen

Metallarbeiteroerband in Bern (Kapellenstraße 6) und
seinen Mltunterzeichnern dieser Verpflichtungsurkunde
gegenüber zu folgendem:

H I. Sämtliche Unterzeichnete, beschäftigt in den
Schlofferwerkstätten der Stadt Bern und Umgebung,
verpflichten sich, auf den 7. September 1912 ihre Kün-
digung einzureichen und die Arbeit auf diesen Tag ein-
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zufteßen. Vom 7. (September 1912 att barf feiner ber
Unterzeichneten bie Arbeit roieber aufnehmen, fei cl auf
©runblage eines Urbeitl» ober 2Berfoertragel, ober gegen
Tag», ©tücf» ober 9lfforbIoßn ober bergleicßen, unb jroar
fo fange bie SReßrßeit ber SJlitunterzeicßneten ober ber
Zentratoorfianb nicf|t befcßlüffig roirb, baff bal Sßeiter»
arbeiten geftattet, b. ß. bag ber (Streif beenbet, begro.
bie (Sperre aufgehoben ift.

§ 2. gatr ben ffaü, bag einer ber äffitunterjeichneten
ber in paragraph 1 übernommenen Verpflichtung gu»
roiberhanbefn foüte, o ei pflichtet er fitt), für feben Tag
ober einen Teil bel Tagel, an bem er im ©egenfaß ju
ber in paragraph 1 übernommenen Verpflichtung arbeiten
mirb, eine Ronoentionalftrafe oon Nr. 10 (zehn Ntanfen)
ju fahlen. Tie Ronoentionalftrafe ift an |)erm Vrunner,
Raffier bei ©Cßroeizerifchen ÜRetaflarbeiteroerbanbel, z"»
hanben belfelben zu entrichten. @1 gilt btefe 93erpfft<f)=

tung gegenüber ber genannten ©emerffchaft.
©benfo fteht ber Sohnfommijfion roie jebem Unter»

Zeichner ein birefte! Riagerecht zu. Turcß bie Soßnfom»
miffion bezogene Unterftüßung fann in gleicher Stßeife

Zurücf oerlangt roerben.

§ 3. (Streitigfeiten aul blefer Verpflichtung merben
enbgüttig unb le^tinftanglid^ burcß £>etrn Oberricßter
Rarl 9ßiß in Vern beurteilt.

ülnmerfung: Unter SRitunterzeichneten im «Sinne

obiger Verpflichtung finb zu oerftehen biefenigen, bie in
ber heutigen Verfammlung bicfe Verpflichtung unterzeiCß=
net haben, rcie auch biejenigen neu hingulommenben in
ben ©Chlofferroerfftätten VernS befcfjäftigten Arbeiter, bie
nachträglich) beim ißräfibenten bei Romiteel biefe Ver»
pflicßtung unterzeichnet haben. Tie neu £>inzufommenben
foßen äße VcCßte unb Pflichten biefer Verpflichtung be-

fitzen.
©leiChzeitig beftätige ich mit meiner UnterfChrift, eine

9lbf<hrift biefer Verpflichtung empfangen zu haben. 3h
habe biefelbe unterfchiicben, nacßbem ich fie genau ge

lefen hübe, aul freiem üBißen, ohne bag auf mich ber
minbefte Trucl aulgeübt tourbe.

Vern, ben 19
UnterfChrift.

Ungemeines Bauwesen.

SürtfjenfCh'fantonüIe Vaufrebtte. Tie ©rfteßung
oon brei 9tulgugbeCfen influfioe ßu= unb Qlbleitungen,
foroie ber Ölfarbenanflrich fämtticher Rranfenzimmer in
ben im Umbau begriffenen Käufern an ber ftalbenbacß»
firage (Nrauenflinif) im Rotten betrag oon 4000 Ntanfen
tourben beroißigt. — Tie Qnftitutloorfteher bei ijpgiene»
unb bei Vbarmafologifchen 3uftitutel mürben gut 9ln=

fcßaffung ber erforberttdjen Apparate rote Zentrifugen,
VrntfChränfe ufro. ermächtigt.

©astoerî ber ©tobt Zürich. 91 b til roil plant ben
9InfCßlug an bal ©alroetf ber ©tabt Zürich; bie Vor»
arbeiten fittb beenbigt.

Ter Vau eine! ©olbatenheiml unb Verçinlhuufe!
in Vüiacl) (Zürich) ift nun befinitio befchloffen roorben.

Tic Arbeiten an ber nctteu SSafferoerforgangl»
anlage in SSettingen (9largau), im ©etgengrabea, finb
im ooßften ©ange. Ter oorgenommene ißumpenoerfuCß
übertraf aße bilßerigen ©rtoartungen. Obwohl nur eine
prootfotifCße ©inricßtung getroffen roar, rourben roährenb
24 ©tunben ununterbrochen je 1000 SRinuten Siter bei
flarften unb reinften SBafferl gepumpt, oßne eine ©en»
fung bei VJafferl oon ntegr all 30 cm wahrzunehmen.
Vachbein nun ber fßutnpoetfuch ooßftänbig gelungen ift.

roirb mit ber fpauptantage begonnen. ©I barf fdßon

feßt gefagt roerben, bag SBaffermangel, roie er in ben

legten fahren in ber ©emeinbe SBetttngen oorgefommen
ift, ber Vergangenheit angehört.

Sfêarftfcericftte*
f^enfterglal. Ter Vetbanb fchroeig. Tafelgfalßänbler

maCht burch ein Zirfular befannt, bag bie greife für
belgifche! unb für ©aargtal um 10—20 ©tl. per m*
aufgefcßlaqen haben. 9tuch bie Voßglalpreife finb um
30—40. ©tl. per m® geftiegen. Tie Sage bei SRarftel
fei berart, bag weitere Vreilethößungen nicht unwahr»
fCßeinlicf) feien.

Um<biede*es.
Runftgeroerbef^ule Der ©taDt Zürich- Sin»

melbungen für bal 9Sinterfemefter öer Runftgeroerbe»
fCßule ber ©tabt Zürich (16. ©ept. 1912 bil 15. 9Rärg
1913) roerben oon jetjt ab bil 28. ©ept. entgegenge»
nommen. Nolgenbe Veruflarten ftnb in Sage!», üibenb»

unb Sehrfinglfurfen oertreten: ©rapb. Z«id)ner, ©cb)rift»
feher, VudjbruCEer, Sithographen. Vuchbtnber, ©olb» unb
©ilberfcßmiebe, Vau» unb Runftfcßloffer, Vau» unb SRöbet»

fegreiner, ®etorationl=, gta^= unb ©talmaler.
II. Znftruïiionlturô für Seßrer att gemerhlicheR

^ortbilbungsfchulen in Vit«. (ffiingef.) SRontag ben
23. ©eptember begann im ©eroerbemufeum in Vern bie

9lbroidtung bei zweiten Teilel bel non ber tant, ©aeß»

oerftänbigenfommiffion für beruflichel Vilbunglroefen
oeranftalteten II. Zmfiruftionlfurfel Sehrer an ge»

werblichen gortbilbunglfchulen. (Ter erfte Seil tourbe
im £>erbft 1911 abgehalten). Ter Schlug bei ©efamt»

lurfel ift auf bett 5. Ottober 1912 feftgefeßt. 3n biefetrt

3ahr roirb in folgcnben Näcßern inftrutert : Vorbereiten»
bel berufliche! TecßnifCßzeichnen, oorbereitenbel Nreißanb»
Zeiißnen für ©cßreiner; Nachzeichnen für ©eßmiebe unb
SBagner, ©d)retner, ©pengier; VuCßßaltung, Ralîulation,
gewerbliche! Vccßnen, Vaterlanblfunbe unb SSBirtfCßaftl»

lehre. Vorträge roerben gehalten über Technologie unb
über ben ©ntrourf für bal Vunbelgefeß über Veruflleßre
unb Verufsbilbung. ©jfurftonen foßen gemaeßt roerben

in bie ftäötifcßen Sehrroertftätten unb bie ©cßofolabe»
fabrif Toblet & ®o. in Vern, foroie in bie Ußrenfabrif
Ontega in Viel. Ter Rurl roirb oon 80 Seßrern, welch«

an geroerblichen NortbitbungSfcßuIen unterrichten, befudßt.
H.

©ine nette 2lrt Öer Ulrbeitlttergehuug. Ter §anb»
werter» uttb ®etoer6e»Veretn Vhätiton maCßt folgenbel
betannt: Tattert bom 12. Slugitft 1912, fißrieb ber

Titl. ©emeinberat Z3^^^ Ronturrenj aul „gür NlafCß»

ner" über bie ©inbectung bei ©Chioärmenl in ißrer
911p ©attel (©ebiet btm Nurmt) Ztrla 430 m*, in gab
öanifiertem Vied). Offerten mit ißreil» unb ©pftem»
angabe bil 1.September 1912.

Tie Nlafdjnermeifter ber Talfd)aft ißrättigau hatten-
fieß an biefer Rottfurrenz beteiligt unb jroar: Vebacß'

ung in gatb. Viech In Qualität, 9 kg pro Tafel, bop<=

pett gefe|t, pro m- 3.60, mit 10 Saßre ©aratttie
intl. aßer Tranlportfpefen ttfro. Unterm 10 September
1912 erhielten nun bie betr. Nlafcßnermeifter ben fCßrift»

ließen Vefcßeib, bag bie 9lrbeit gu gang günftigen Ve»

bingnngett anberroettig üergeben morben fei. 9luf eine

begüglicße perfönliiße ©tfunbigung ßtn in Zigerl, erfuhr

man nun, bag bie 9lrbeit an |>errn §anl Sugi, Vauer
unb |)anbellmann in Nmma übertragen tourbe, unb

groar ebenfaßl gum greife bon gr. 3.60 pro m'.

404 ,W»»ìz.

zustellen. Vom 7. September 1912 an darf keiner der
Unterzeichneten die Arbeit wieder aufnehmen, sei es auf
Grundlage eines Arbeits- oder Werkvertrages, oder gegen
Tag-, Stück- oder Akkordlohn oder dergleichen, und zwar
so lange die Mehrheit der Mitunterzeichneten oder der
Zentralvorstand nicht beschlüssig wird, daß das Weiter-
arbeiten gestattet, d. h. daß der Streik beendet, bezw.
die Sperre aufgehoben ist.

§ 2. Für den Fall, daß einer der Mitunterzeichneten
der in Paragraph 1 übernommenen Verpflichtung zu-
widerhandeln sollte, vn pflichtet er sich, für jeden Tag
oder einen Teil des Tages, an dem er im Gegensatz zu
der in Paragraph 1 übernommenen Verpflichtung arbeiten
wird, eine Konventionalstrafe von Fr. 10 (zehn Franken)
zu zahlen. Die Konventionalstrafe ist an Herrn Brunner,
Kassier des Schweizerischen Metallarbeiterverbandes, zu-
Handen desselben zu entrichten. Es gilt diese Verpflrch-
tung gegenüber der genannten Gewerkschaft.

Ebenso steht der Lohnkommission wie jedem Unter-
zeichner ein direktes Klagerecht zu. Durch die Lohnkom-
mission bezogene Unterstützung kann in gleicher Weise
zurück verlangt werden.

§ 3. Streitigkeiten aus dieser Verpflichtung werden
endgültig und letztinstanzlich durch Herrn Oberrichter
Karl Witz in Bern beurteilt.

Anmerkung: Unter Mitunterzeichneten im Sinne
obiger Verpflichtung sind zu verstehen diejenigen, die in
der heutigen Versammlung diese Verpflichtung unterzeich-
net haben, wie auch diejenigen neu hinzukommenden in
den Schlosserwerkstätten Berns beschäftigten Arbeiter, die
nachträglich beim Präsidenten des Komitees diese Ver-
pflichtung unterzeichnet haben. Die neu Hinzukommenden
sollen alle Rechte und Pflichten dieser Verpflichtung be

sitzen.
Gleichzeitig bestätige ich mit meiner Unterschrift, eine

Abschrift dieser Verpflichtung empfangen zu haben. Ich
habe dieselbe unterschrieben, nachdem ich sie genau ge
lesen habe, aus freiem Willen, ohne daß auf mich der
mindeste Druck ausgeübt wurde.

Bern, den 19
Unterschrift.

Allgemeine; S<mm;en.
Zürcherisch-kantonale Baukredits. Die Erstellung

von drei Ausgußbecken inklusive Zu- und Ableitungen,
sowie der Olfarbenanstrich sämtlicher Krankenzimmer in
den im Umbau begriffenen Häusern an der Haldenbach-
straße (Frauenklinik) im Kostenbetrag von 4000 Franken
wurden bewilligt. — Die Jnstitutsoorsteher des Hygiene-
und des Pharmakologischen Institutes wurden zur An-
schaffung der erforderlichen Apparate wie Zentrifugen,
Brutschränke usw. ermächtigt.

Gaswerk der Stadt Zürich. A d lis w il plant den
Anschluß an das Gaswerk der Stadt Zürich; die Vor-
arbeiten sind beendigt.

Der Bau eines Soldatenheims und Verrinshauses
in Bmach (Zürich) ist nun definitiv beschlossen worden.

Die Arbeiten an der neuen Wasserversorgung^-
anlage in Wettingen (Aargau), im Geißengraben, sind
im vollsten Gange. Der vorgenommene Pumpenversuch
übertraf alle bisherigen Erwartungen. Obwohl nur eine
provisorische Einrichtung getroffen war, wurden während
24 Stunden ununterbrochen je 1000 Minuten Liter des
klarsten und reinsten Wassers gepumpt, ohne eine Sen-
kung des Wassers von mehr als 30 em wahrzunehmen.
Nachdem nun der Pumpversuch vollständig gelungen ist,

wird mit der Hauptanlage begonnen. Es darf schon

jetzt gesagt werden, daß Wassermangel, wie er in den

letzten Jahren in der Gemeinde Wettingen vorgekommen
ist, der Vergangenheit angehört.

Marktberichte.
Fensterglas. Der Verband schweiz. Tafelglashändler

macht durch ein Zirkular bekannt, daß die Preise für
belgisches und für Saarglas um 10—20 Cts. per nck

aufgeschlagen haben. Auch die Rohglaspreise sind um
30—40 Cts. per m" gestiegen. Die Lage des Marktes
sei derart, daß weitere Preiserhöhungen nicht unwahr-
scheinlich seien.

iSîk;»leàe;.
Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich. Die An-

Meldungen für das Wintersemester der Kunstgewerbe-
schule der Stadt Zürich (16. Sept. 1912 bis 15. März
1913) werden von jetzt ab bis 28. Sept. entgegenge-
nommen. Folgende Berufsarten sind in Tages-, Abend-
und Lekrlingskursen vertreten: Graph. Zeichner, Schrift-
setzer, Buchdrucker, Lithographen. Buchbinder, Gold- und
Silberschmiede, Bau- und Kunstschlosser, Bau- und Möbel-
schreiner, Dekorations-, Flach- und Glasmaler.

II. Jnstrukiiouslurs Mr Lehrer an gewerblichen
Fortbildungsschulen in Brn. (Einges.) Montag den
23. September begann im Gewerbemuseum in Bern die

Abwicklung des zweiten Teiles des von der kant. Sach-
verständigenkommission für berufliches Bildungswesen
veranstalteten lt. Jnstruktionskurses für Lehrer an ge-

merklichen Fortbildungsschulen. (Der erste Teil wurde
im Herbst 1911 abgehalten). Der Schluß des Gesamt-
kurses ist auf den 5. Oktober 1912 festgesetzt. In diesem

Jahr wird in folgenden Fächern instruiert: Vorbereiten-
des berufliches Technischzeichnen, vorbereitendes Freihand-
zeichnen für Schreiner; Fachzeichnen für Schmiede und

Wagner. Schreiner, Spengler; Buchhaltung, Kalkulation,
gewerbliches Rechnen, Vaterlandskunde und Wirtschafts-
lehre. Vorträge werden gehalten über Technologie und
über den Entwurf für das Bundesgesetz über Berufslehre
und Berufsbildung. Exkursionen sollen gemacht werden
in die städtischen Lehrwerkstätten und die Schokolade-
fabrik Tobler à Co. in Bern, sowie in die Uhrenfabrik
Omega in Biel. Der Kurs wird von 80 Lehrern, welche

an gewerblichen Fortbildungsschulen unterrichten, besucht.

II.
Eine neue Art der Arbeitsvergebuug. Der Hand-

werter- und Gewerbe-Verein Rhätikon macht folgendes
bekannt: Datiert vom 12. August 1912, schrieb der

Titl. Gemeiudcrat Zizers Konkurrenz aus „Für Flasch-
ner" über die Eindeckung des Schivärmens in ihrer
Alp Sattel (Gebiet Mm Imrna) zUka 430 m^, w gal-
vanisiertem Blech. Offerten mit Preis- und System-
angabe bis I.September 1912.

Die Flaschuermeister der Talschaft Prättigau hatten
sich an dieser Konkurrenz beteiligt und zwar: Bedach-

ung in galv. Blech In Qualität, 9 KZ pro Tafel, dop--

pelt gesetzt, pro um Fr. 3.60, mit 10 Jahre Garantie
inkl. aller Transportspesen usw. Unterm 10 September
1912 erhielten nun die betr. Flaschuermeister den schrift-

lichen Bescheid, daß die Arbeit zu ganz günstigen Be-

dingungen anderweitig vergeben worden sei. Auf eine

bezügliche persönliche Erkundigung hin in Zizers, erfuhr

man nun, daß die Arbeit an Herrn Hans Luzi, Bauer
und Handelsmann in Furna übertragen wurde, und

zwar ebenfalls zum Preise von Fr. 3.60 pro m'.
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